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Vollstreckung effektiv

Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Kosten senken, Umsätze steigern, 
Arbeitsabläufe optimieren!

AK Anwalt und Kanzlei ist der erste 
und bisher einzige Informations-
dienst, der ausschließlich zu den 
Themen Wirtschaftlichkeit, Organi-
sation, Marketing, Regress und 
Personal in der Anwaltskanzlei 
informiert.

AK Anwalt und Kanzlei liefert prak-
tische Lösungen und Arbeitshilfen 
zu allen Kernbereichen Ihrer 
Kanzleiarbeit. So erfahren Sie u. a.,

•  wie Sie Ihr Gebührenaufkommen 
steigern und die Akquisition 
effizienter gestalten,

•  wie Sie Abläufe optimieren und 
Ihre Kanzleiorganisation regress-
sicher machen und

•  wo Sie geeignetes Personal 
finden und wie Sie Ihre 
Mitarbeiter noch besser führen.

Jeder Beitrag gibt Ihnen konkrete 
und schnell umsetzbare Empfeh-
lungen an die Hand, die sich sofort 
für Sie bezahlt machen. 

Testen Sie AK Anwalt und Kanzlei 
jetzt in der Beratungspraxis. Die 
aktuelle Ausgabe können Sie auf 
der AK-Website unter ak.iww.de 
anfordern.

Leistungsumfang

•  Das Heft: 18 Seiten, anzeigenfrei

•  Die Website: aktuelle Meldungen, 
Ausgabenarchiv und Zusatzdokumente

•  Die myIWW-App: zur mobilen Online- 
und Offline-Nutzung der Beiträge

Bezugspreis

82,50 € pro Halbjahr
inklusive Versand und Umsatzsteuer 

Bestellen Sie im Internet 
die aktuelle Ausgabe:

ak.iww.de

facebook.com/anwaltundkanzlei

ak.iww.de

▶▶ Schuldnertaktik
Gefahr für Gläubiger: Kontowechsel „express“

| Seit dem 18.9.16 ist es leichter möglich, ein Girokonto zu wechseln (Zah-
lungskontengesetz). Alte und neue Bank helfen, alle Zahlungsvorgänge 
umzustellen. Das bedeutet aber auch: Schuldner könnten dies taktisch ein-
setzen. |

Da der Wechsel einer Bank – auch Onlinebank – jetzt so einfach möglich ist und 
viele Banken mit Prämien oder Gutscheinen locken, ist zu befürchten, dass die 
Zahl der Wechselwilligen steigt. Schuldner könnten so erreichen, dass eine 
Kontenpfändung ins Leere läuft. Daher sollten Sie auf Folgendes achten: 

▶� Welche Bank hat aktuell besonders attraktive Wechselangebote? Hierhin 
könnte ein Schuldner gewechselt sein.

▶� Liegen (mehrere) Pfändungen vor, sodass ein Kontowechsel unrealistisch ist?
▶� Planen Sie, den Gerichtsvollzieher zu beauftragen oder eine Drittschuld-
nerauskunft einzuholen? Fragen Sie den Schuldner gezielt nach neuen/
beantragten Konten/Geschäftsverbindungen zu neuen/weiteren Banken.

Kontopfändungen 
könnten ins Leere 
laufen

▶▶ Öffentliche Zustellung
Ladung zur Abgabe der Vermögensauskunft kann öffentlich 
zugestellt werden

| Unser Leser, Florian Wrede, Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH), Prien am Chiem-
see, teilte uns eine wichtige Entscheidung des LG Detmold mit. Dabei ging 
es um die Frage, ob ein Gerichtsvollzieher einen Schuldner auch durch  
öffentliche Bekanntmachung (§ 185 ZPO) zu einem von ihm bestimmten 
Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft laden lassen kann. | 

Das LG bejahte dies (18.8.16, 1 T 91/16, Abruf-Nr. 188879). Grund: § 763 Abs. 2 S. 
3 ZPO steht dem nicht entgegen. Denn die darin enthaltene Anordnung, dass 
eine öffentliche Zustellung nicht stattfindet, betrifft ausschließlich die vom  
Gerichtsvollzieher verfassten Protokolle. Diese sind wiederum nur betroffen, 
wenn der Gerichtsvollzieher darin hat aufnehmen müssen, dass er dem 
Schuldner wegen dessen Abwesenheit keine mündlichen Aufforderungen und/
oder sonstigen Mitteilungen erteilen konnte, die zur jeweiligen Vollstreckungs-
handlung gehörten. Deshalb gilt § 763 Abs. 2 S. 3 ZPO weder für die Zahlungs-
aufforderung noch für die Ladung im Rahmen des Verfahrens nach § 802f ZPO. 

§ 763 Abs. 2 S. 3 ZPO ist auch nicht entsprechend anwendbar, weil es an einer 
Regelungslücke fehlt. Das verdeutlicht ein Vergleich mit § 882c Abs. 2 S. 2 ZPO: 
Während der Gesetzgeber in die letztgenannte Vorschrift einen Verweis auf  
§ 763 ZPO aufgenommen hat, hat er in § 802f Abs. 4 S. 1 ZPO hierauf verzichtet.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Ebenso wie das LG Detmold: Musielak/Voit/Voit, ZPO, 13. Aufl., § 802f Rn. 3; Seiler in 
Thomas/Putzo, ZPO, 35. Aufl., § 802f Rn. 8

• Eidesstattliche Versicherung bei wohnungslosem Schuldner, VE 01, 149
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